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StraBenbauplanung Empfehlungen zum Investitonsbedarf and zu Ausbauprogrammen

RdErl. d. Ministers fiir Wohnungsbau und 6ffentliche Arbeiten v. 25. 9.1968 — IV A 1—20 —
30/17)

11m Jahre 1966 hat sich der ,KoordinierungsausschuB flir StraBenbauplanung' unter Beteiligung
von Vertretern des Bundes, der Lander und der kommunalen Spitzenverbande kostituiert, mit
dem Ziele, Planung und Durchfluihrung der StraBenbaumaDnahmen aller Baulasttrager im gegen-
seitigen Benehmen aufeinander abzustimmen. Der AusschuB hat in seiner Sitzung vom 28. 5.
1968 zwei Empfehlungen beschlossen, die fur die Bereiche der globalen Ermittlung des Investiti-
onsbedarfs im StraBenbau und die Aufstellung von Ausbauplanen flr StraBen zu einer Férderung
der Einheitlichkeit im StraBenwesen beitragen.

Ich gebe hiervon Kenntnis und bitte, diese Empfehlungen zu bertcksichtigen.
2 Empfehlung zum Finanzbedarf flir den Verkehrsausbau

Der KoordinierungsausschuB fir StraBenbauplanung empfiehlt, an den von der Sachverstandi-
genkommission fir eine Untersuchung von MaBnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhalt-
nisse der Gemeinden mitgeteilten Mindestbedarfswerten fir den Verkehrsausbau zunachst fest-
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zuhalten. Sofern es erforderlich wird, Gber einen langeren Zeitraum von etwa 15 bis 20 oder
mehr Jahren hinaus zu planen, miissen neue Uberlegungen angestellt werden.

Einen Anhalt fir die voraussichtliche GroBenordnung des Bedarfs gibt die Ermittlung des Koordi-
nierungsausschusses, nach der in der Gesamtsumme mit einer Erhéhung von etwa 40 Vo ge-
rechnet werden muB.

3 Empfehlung zur Aufstellung von Ausbauplanen

3.1 Der KoordinierungsausschuB fir StraBenbauplanung hat in einer Fragebogenaktion bei den
Landern und bei den Stadten tber 50000 Einwohner den derzeitigen Stand der Ausbauplane fur
die Verkehrswege erfragt. Die eingegangenen Antworten zeigen auBBerordentliche Unterschiede
in Methode und Standard, so daB nicht hur die Vergleiche der verschiedenen Planungen unmdég-
lich, sondern auch die gegenseitige Abstimmung von Ausbauprogrammen und EinzelmaBnah-
men sowie der Ausbau selbst erschwert werden. Zur Férderung der Koordinierung der Planun-
gen der verschiedenen Baulasttrager halt es der KoordinierungsausschuB fiir erwiinscht, Emp-
fehlungen zur Aufstellung von StraBenbauplénen zu geben, welche sich auf die genannte Erhe-
bung, auf Ausarbeitungen der Forschungsgesellschaft flir das StraBenwesen und auf allgemeine
Erfahrungen stitzen.

3.2 Fur die Wahl der Laufzeit bzw. der Ausbaustufen von Ausbauplanungen sind bestimmte Ter-
mine meist nicht vorgegeben. Der KoordinierungsausschuBB empfiehlt allen Baulasttragem, kiinf-
tig ihre langfristigen Ausbaupldne in Zeitschritte von 5 Jahren einzuteilen und nach Mdglichkeit
dieselben Abschnitte zu wahlen, wie sie der Bund flir den 2. Ausbauplan vorgesehen hat (1971
bis 1975, 1976 bis 1980, 1981 bis 1985).

3.3 In den Planungen der Lander, der Landkreise und der Gemeinden werden unterschiedliche
Prognosen fiir das klinftige Verkehrsaufkommen angegeben. Die Vielfalt der Prognosezeitrau-
me,, der BezugsgréBen (Motorisierungsgrad, Motorisierungskennziffer in Einwohner/Pkw, Ein-
wohner/Pkw-E, Einwohner/Kfz) oder auch die Angabe einfacher Zunahmefaktoren fir denAnaly-
severkehr lassen einen Vergleich nicht zu.

Der KoordinierungsausschuB empfiehlt, kiinftig bei den Planungen ein Fernziel und ein Zwi-
schenziel anzunehmen. Als Fernziel sollte die etwa im Jahre

1990 erwartete Vollmotorisierung angesehen werden. Das Zwischenziel sollte etwa 10 Jahre
nach Beginn des Planungszeitraumes angesetzt werden.

Der Einheitlichkeit halber und zum besseren Vergleich sollte allgemein die Motorisierungskenn-
ziffer oder der Motorisierungsgrad in Einwohner/Kfz bzw. Kfz/1000 Ew angegeben werden.

3.4 Fir die allgemeine Entwicklung des Kfz-Bestandes kann die neue Shell-Prognose einen An-
halt geben. Sie sollte den Planungen nach Mdglichkeit zugrunde gelegt werden.

3.5 In den Verkehrsprognosen sollte kiinftig auch der EinfluB des Strukturwandels in den einzel-
nen Zahlbezirken starker berlcksichtigt werden, weil sich dies auf die Verkehrserzeugung der
Bezirke in besonderem MaBe auswirkt.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/3



') MBI. NW. 1968 S. 1682.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf



	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Straßenbauplanung Empfehlungen zum Investitonsbedarf and zu Ausbauprogrammen RdErl. d. Ministers für Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten v. 25. 9. 1968 — IV A 1—20 — 30/1 ¹) 

